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MITGLIEDSCHAFTSANTRAG 

 

I. Antrag auf Neumitgliedschaft im FSV Großaitingen e.V. 

Hiermit beantrage ich (untenstehende Pflichtangaben bitte in Druckbuchstaben ausfüllen): 

Titel, Vorname, Name: _____________________________ Geburtsdatum: _______________ 

Straße, Nr.: ____________________________ PLZ, Ort: _____________________________ 

Telefon: ______________________ Email: _______________________________________ 

die Neumitgliedschaft im FSV Großaitingen e.V. Der Grundbeitrag beträgt 30 Euro/Jahr. 

 

II. Abteilungszugehörigkeit 

Ich möchte in folgende Abteilung/en aufgenommen werden (bitte ankreuzen): 

Abteilung  

Fußball 

Abteilung  

Gymnastik 

Abteilung  

Kampfsport 

Abteilung 

Tischtennis 

 0 bis 2 Jahre 

(0 Euro/Jahr) 

 0 bis 2 Jahre 

(0 Euro/Jahr) 

 0 bis 2 Jahre 

(0 Euro/Jahr) 

 0 bis 2 Jahre 

(0 Euro/Jahr) 

 3 bis 12 Jahre 

(52 Euro/Jahr) 

(70 Euro/Jahr)* 

 3 bis 12 Jahre 

(10 Euro/Jahr) 

(15 Euro/Jahr) 

 3 bis 12 Jahre 

(40 Euro/Jahr) 

 3 bis 12 Jahre 

(35 Euro/Jahr) 

 13 bis 17 Jahre 

(62 Euro/Jahr) 

(80 Euro/Jahr) 

 13 bis 17 Jahre 

(18 Euro/Jahr) 

(25 Euro/Jahr) 

 13 bis 17 Jahre 

(80 Euro/Jahr) 

 13 bis 17 Jahre 

(35 Euro/Jahr) 

 18 bis 99 Jahre 

(82 Euro/Jahr) 

(100 Euro/Jahr) 

 18 bis 99 Jahre 

(42 Euro/Jahr) 

(50 Euro/Jahr) 

 18 bis 99 Jahre 

(100 Euro/Jahr) 

 18 bis 99 Jahre 

(40 Euro/Jahr) 

 

Anmerkung: Die in Klammer stehenden Geldbeträge stellen die aktuellen Spartenbeiträge der Ab-
teilungen des FSV Großaitingen e.V. dar (Stand: 27.06.2017). Die Spartenbeiträge sind zusammen 
mit dem Grundbeitrag jährlich zu entrichten. Gemäß der aktuellen FSV-Beitragsordnung sind Än-
derungen der Bankverbindung umgehend mit Hilfe des Formulars „Änderungsantrag“ dem Verein 
gegenüber anzuzeigen. Kosten, die dem FSV Großaitingen e.V. auf Grund einer verspäteten Än-
derungsmitteilung entstehen, können dem Mitglied in Rechnung gestellt werden. 

Rote Schrift: Beitrag ab 01.01.2024 * Beitrag gilt auch für Fußball (AH) 
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III. Anerkennung der FSV-Satzung und der FSV-Beitragsordnung 

Hiermit erkenne ich an (bitte ankreuzen): 

 FSV-Satzung 

 FSV-Beitragsordnung 

Anmerkung: Die aktuellen Fassungen der FSV-Satzung und FSV-Beitragsordnung sind auf der 
Homepage www.fsv-grossaitingen.de abrufbar und einsehbar. Für die Aufnahme in den Verein ist 
es erforderlich, dass die FSV-Satzung und die FSV-Beitragsordnung anerkannt werden. 

 

IV. Einverständniserklärungen 

Hiermit stimme ich den folgenden Einverständniserklärungen zu (bitte ankreuzen): 

 Einverständniserklärung (Ermächtigung SEPA-Lastschriftmandat), 

 Einverständniserklärung (Datenschutz und Recht am eigenen Bild). 

Anmerkung: Für eine Aufnahme in den Verein ist die Unterzeichnung der Einverständniserklärun-
gen (SEPA-Lastschriftmandat, Datenschutz und Recht am eigenen Bild) erforderlich. Die Einver-
ständniserklärungen sind zusammen mit dem Mitgliedschaftsantrag beim Verein einzureichen. 

 

V. Kündigung der Mitgliedschaft im FSV Großaitingen e.V. 

Gemäß § 7 Abs. 2 FSV-Satzung ist der Austritt aus dem Verein (Kündigung) jederzeit zum Ende 

des Geschäftsjahres (31.12.) möglich.  

Die Austrittserklärung ist spätestens zum 30.11. des Kalenderjahres (Eingangsdatum) in schrift-

licher Form an den 1. Vorstand zu richten.  

 

 

___________________________________ _______________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift des Antragstellers 

 

___________________________________ _______________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift des Erziehungsberechtigten 

 (bei Minderjährigkeit des Antragstellers) 


